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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Zweiten Ausschusses (A/62/421/Add.1)] 

  62/199. Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förderung der Ent-
wicklung im Kontext der Globalisierung und der Interdepen-
denz  

Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/169 vom 15. Dezember 1998, 54/231 vom 
22. Dezember 1999, 55/212 vom 20. Dezember 2000, 56/209 vom 21. Dezember 2001, 
57/274 vom 20. Dezember 2002, 58/225 vom 23. Dezember 2003, 59/240 vom 22. Dezem-
ber 2004, 60/204 vom 22. Dezember 2005 und 61/207 vom 20. Dezember 2006 über die 
Rolle der Vereinten Nationen bei der Förderung der Entwicklung im Kontext der Globalisie-
rung und der Interdependenz, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom 23. Juni 2003 über die inte-
grierte und koordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich,  

 ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 20051 und alle einschlägigen 
Resolutionen der Generalversammlung im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zu-
sammenhängenden Gebieten, insbesondere diejenigen, die auf dem Ergebnis des Weltgip-
fels 2005 aufbauen, namentlich die Resolution 60/265 der Generalversammlung vom 
30. Juni 2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen Ergebnisse des Welt-
gipfels 2005, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele und der anderen internatio-
nal vereinbarten Entwicklungsziele, 

 betonend, dass es notwendig ist, die weltweite Entwicklungspartnerschaft voll durch-
zuführen und die von dem Weltgipfel 2005 ausgehende Dynamik zu steigern, um die in den 
Ergebnissen der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten, einschließlich des 
Weltgipfels 2005, eingegangenen Verpflichtungen zu operationalisieren und zu erfüllen,  

 bekräftigend, dass die Entwicklung selbst ein zentrales Ziel ist und dass die nachhalti-
ge Entwicklung in ihren wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekten ein Schlüs-
selelement des übergreifenden Rahmens der Tätigkeiten der Vereinten Nationen bildet, 
_______________ 
1 Siehe Resolution 60/1. 
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 in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte allgemein gültig und unteilbar sind, ein-
ander bedingen und miteinander verknüpft sind, 

 bekräftigend, dass den Vereinten Nationen eine zentrale Rolle zukommt, wenn es dar-
um geht, die internationale Entwicklungszusammenarbeit und eine kohärentere Politik in 
Bezug auf weltweite Entwicklungsfragen, namentlich im Kontext der Globalisierung und 
der Interdependenz, zu fördern,  

 sowie in Bekräftigung der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen2 zum 
Ausdruck gebrachten Entschlossenheit, sicherzustellen, dass die Globalisierung zu einer po-
sitiven Kraft für alle Menschen der Welt wird, 

 in der Erkenntnis, dass die Globalisierung, die im Wesentlichen ein Ergebnis der wirt-
schaftlichen Liberalisierung und der technologischen Entwicklung ist, dafür sorgt, dass die 
Wirtschaftsleistung eines Landes zunehmend von Faktoren außerhalb seiner geografischen 
Grenzen beeinflusst wird, und dass die Vorteile der Globalisierung nur dann auf gerechte 
Weise maximiert werden können, wenn Antworten auf die Globalisierung im Rahmen einer 
verstärkten globalen Entwicklungspartnerschaft zur Erreichung der international vereinbar-
ten Ziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, formuliert werden, 

 in Bekräftigung der Verpflichtung, Armut und Hunger zu beseitigen und ein dauerhaf-
tes Wirtschaftswachstum, eine nachhaltige Entwicklung und weltweite Prosperität für alle 
sowie die Entwicklung der Produktionssektoren in den Entwicklungsländern zu fördern, da-
mit diese auf wirksamere Weise am Prozess der Globalisierung teilhaben und daraus Nutzen 
ziehen können,  

 sowie in Bekräftigung ihrer nachdrücklichen Unterstützung für eine faire Globalisie-
rung und der Notwendigkeit, durch Wachstum die Armut zu verringern, und in dieser Hin-
sicht in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, im Rahmen der Anstrengungen zur Erreichung 
der Millenniums-Entwicklungsziele das Ziel der produktiven Vollbeschäftigung und einer 
menschenwürdigen Arbeit für alle, namentlich für Frauen und junge Menschen, zu einem 
zentralen Ziel der einschlägigen nationalen und internationalen Politiken sowie nationalen 
Entwicklungsstrategien, namentlich der Armutsbekämpfungsstrategien, zu machen;  

 feststellend, dass im Kontext der Globalisierung dem Ziel des Schutzes, der Förderung 
und der Stärkung der Rechte und des Wohls von Frauen und Mädchen besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet werden muss, wie in der Erklärung und der Aktionsplattform von Bei-
jing3 vorgesehen,  

 in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu Lenkungsstrukturen, Ausgewogenheit und 
Transparenz in den Finanz-, Währungs- und Handelssystemen sowie ihres Bekenntnisses zu 
einem offenen, fairen, regelgestützten, berechenbaren und nichtdiskriminierenden multilate-
ralen Handels- und Finanzsystem,  

 bekräftigend, wie wichtig die Migration als eine der Begleiterscheinungen der zuneh-
menden Globalisierung ist, insbesondere was ihre Auswirkungen auf Volkswirtschaften be-
trifft, sich dessen bewusst, dass alle Länder von der internationalen Migration betroffen 
sind, und daher betonend, wie entscheidend wichtig es ist, durch Dialog und Zusammenar-
beit ein besseres Verständnis des Phänomens der internationalen Migration, einschließlich 
seiner geschlechtsspezifischen Perspektive, zu gewinnen und geeignete Mittel und Wege 
_______________ 
2 Siehe Resolution 55/2. 
3 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http:// 
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html. 
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aufzuzeigen, wie ihre Entwicklungsvorteile optimal genutzt und ihre nachteiligen Auswir-
kungen möglichst gering gehalten werden können, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs4;  

 2. erkennt an, dass sich manche Länder erfolgreich an die Veränderungen ange-
passt und Nutzen aus der Globalisierung gezogen haben, dass jedoch viele andere, insbeson-
dere die am wenigsten entwickelten Länder, in der zunehmend globalen Weltwirtschaft nach 
wie vor marginalisiert sind und dass außerdem, wie es in der Millenniums-Erklärung der 
Vereinten Nationen2 heißt, die mit der Globalisierung einhergehenden Vorteile ebenso wie 
auch ihre Kosten sehr ungleich verteilt sind;  

 3. erkennt außerdem an, dass die inländischen Volkswirtschaften heute eng mit 
dem Weltwirtschaftssystem verflochten sind, dass die Globalisierung sich auf alle Länder 
unterschiedlich auswirkt und dass sie den Ländern einerseits Handels- und Investitions-
chancen bietet, unter anderem zur Armutsbekämpfung, andererseits jedoch deren Flexibili-
tät bei der Verfolgung der nationalen Entwicklungsstrategien einschränkt; 

 4. erkennt ferner an, dass zwar alle Länder solchen Einschränkungen unterliegen, 
die Entwicklungsländer, insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnen-
entwicklungsländer, die kleinen Inselentwicklungsländer und die afrikanischen Länder, je-
doch größere Schwierigkeiten dabei haben, ein Gleichgewicht zwischen den internationalen 
Verpflichtungen, Prozessen und Regeln und ihren nationalen Entwicklungsstrategien herzu-
stellen; 

 5. unterstreicht, dass bei der Prüfung der Zusammenhänge zwischen Globalisie-
rung und nachhaltiger Entwicklung besonderes Gewicht auf die Erarbeitung und Umsetzung 
sich gegenseitig stützender Politiken und Praktiken gelegt werden sollte, die ein dauerhaftes 
Wirtschaftswachstum, die soziale Entwicklung und den Umweltschutz fördern, und dass 
dies Anstrengungen auf nationaler wie auf internationaler Ebene erfordert;  

 6. unterstreicht außerdem, dass die steigende Interdependenz der Volkswirtschaf-
ten in einer zunehmend globalen Welt und die Entwicklung regelgestützter Ordnungsrah-
men für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen dazu geführt haben, dass der Hand-
lungsspielraum für nationale Wirtschaftspolitik, das heißt der Wirkungsbereich innerstaatli-
cher Politiken, insbesondere in den Bereichen Handel, Investitionen und industrielle Ent-
wicklung, jetzt oft durch internationale Disziplinen, Verpflichtungen und Weltmarkterwä-
gungen eingegrenzt wird, dass es Sache jeder Regierung ist, die mit der Akzeptanz interna-
tionaler Regeln und Verpflichtungen verbundenen Vorteile mit den Nachteilen aus dem Ver-
lust politischen Handlungsspielraums abzuwägen, und dass es für die Entwicklungsländer 
eingedenk der Entwicklungsziele besonders wichtig ist, dass alle Länder der Notwendigkeit 
eines angemessenen Gleichgewichts zwischen nationalem politischem Handlungsspielraum 
und internationalen Disziplinen und Verpflichtungen Rechnung tragen, und nimmt in dieser 
Hinsicht mit Befriedigung Kenntnis von der Arbeit der Handels- und Entwicklungskonfe-
renz der Vereinten Nationen zu dem im Konsens von São Paulo5 und im Ergebnis des Welt-
gipfels1 formulierten Konzept des politischen Handlungsspielraums; 

 7. bekräftigt, dass gute Regierungsführung von grundlegender Bedeutung für eine 
nachhaltige Entwicklung ist, dass eine solide Wirtschaftspolitik, stabile demokratische Insti-
tutionen, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen, und eine verbesserte Infra-
struktur die Grundlage für ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, die Armutsbeseitigung und 

_______________ 
4 A/62/303. 
5 TD/412, Teil II. 
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die Schaffung von Arbeitsplätzen bilden und dass Freiheit, Frieden und Sicherheit, Stabilität 
im Inneren, die Achtung der Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung, 
sowie Rechtsstaatlichkeit, die Gleichstellung der Geschlechter, eine marktorientierte Politik 
und eine allgemeine Verpflichtung auf eine gerechte und demokratische Gesellschaft eben-
falls von wesentlicher Bedeutung sind und sich gegenseitig stärken;  

 8. bekräftigt außerdem, dass eine gute Ordnungspolitik auf internationaler Ebene 
für die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung von grundlegender Bedeutung ist, 
dass es, um ein dynamisches und förderliches internationales wirtschaftliches Umfeld si-
cherzustellen, wichtig ist, durch die Auseinandersetzung mit den internationalen Finanz-, 
Handels-, Technologie- und Investitionsmustern, die sich auf die Entwicklungsaussichten 
der Entwicklungsländer auswirken, eine weltweite wirtschaftliche Ordnungspolitik zu för-
dern, und dass zu diesem Zweck die internationale Gemeinschaft alle erforderlichen und 
geeigneten Maßnahmen ergreifen soll, namentlich die Gewährleistung von Unterstützung 
für strukturelle und makroökonomische Reformen, eine umfassende Lösung des Problems 
der Auslandsverschuldung und die Erweiterung des Marktzugangs für Entwicklungsländer;  

 9. bekräftigt ferner, dass jedes Land selbst die Hauptverantwortung für seine Ent-
wicklung trägt, dass die Rolle der nationalen Politiken und Entwicklungsstrategien bei der 
Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung nicht genügend betont werden kann und 
dass die nationalen Anstrengungen durch unterstützende globale Programme, Maßnahmen 
und Politiken ergänzt werden sollen, mit dem Ziel, die Entwicklungschancen der Entwick-
lungsländer zu vergrößern, wobei die jeweiligen nationalen Gegebenheiten zu berücksichti-
gen sind und die Achtung der nationalen Trägerschaft, der nationalen Strategien und der na-
tionalen Souveränität zu gewährleisten ist; 

 10. unterstreicht, dass sie das Bekenntnis der Entwicklungsländer zu ihren interna-
tionalen Pflichten und Obliegenheiten anerkennt, dass jedoch bei der Anwendung der inter-
national vereinbarten Regeln und Disziplinen die daraus gewonnenen Erfahrungen und die 
aktuellen Entwicklungen im Lichte der besonderen Lage der Entwicklungsländer zu berück-
sichtigen sind, und erklärt in dieser Hinsicht erneut, dass die internationalen Finanz- und 
Handelsinstitutionen bei der Ausarbeitung und Anwendung von Regeln und Vorschriften zur 
Schaffung eines internationalen wirtschaftlichen Umfelds, das einem dauerhaften Wachstum 
und einer breit angelegten Entwicklung förderlich ist, den Entwicklungsländern weiterhin 
eine gewisse Flexibilität und Sonderregelungen einräumen müssen; 

 11. betont, dass alle Länder ihr Recht wahren müssen, Politiken zu verfolgen, die 
auf ihren sozialen, politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen beruhen, 
und dass in dieser Hinsicht die Länder, insbesondere die Entwicklungsländer, über Flexibili-
tät und Spielraum verfügen müssen, um die nationalen politischen Maßnahmen durchzufüh-
ren, die ihren spezifischen Entwicklungsbedingungen gerecht werden, unter Berücksichti-
gung der internationalen Verpflichtungen, Prozesse und Regeln; 

 12. erkennt die Notwendigkeit an, den Entwicklungsländern im multilateralen Han-
delssystem weiterhin eine gewisse Flexibilität und Sonderregelungen einzuräumen; 

 13. bekräftigt die Verpflichtung, die Mitwirkung der Entwicklungs- und Transfor-
mationsländer an den weltwirtschaftlichen Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen 
auszuweiten und zu stärken, betont zu diesem Zweck, wie wichtig es ist, die Bemühungen 
um die Reform der internationalen Finanzarchitektur fortzusetzen, stellt fest, dass die Ver-
besserung der Mitsprache und Mitwirkung der Entwicklungs- und Transformationsländer in 
den Bretton-Woods-Institutionen ein kontinuierliches Anliegen bleibt, und fordert in dieser 
Hinsicht weitere und wirksame Fortschritte; 
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 14. bekräftigt außerdem, dass die Vereinten Nationen eine grundlegende Rolle bei 
der Förderung der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und bei der Gewährlei-
stung der Kohärenz sowie der Koordinierung und Umsetzung der von der internationalen 
Gemeinschaft vereinbarten Ziele und Maßnahmen auf dem Gebiet der Entwicklung spielen 
müssen, und beschließt, in enger Zusammenarbeit mit allen anderen multilateralen Finanz-, 
Handels- und Entwicklungsinstitutionen die Koordinierung innerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen zu stärken, um ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, die Armutsbekämp-
fung und die nachhaltige Entwicklung zu fördern; 

 15. fordert das System der Vereinten Nationen auf, die Entwicklungsländer bei ih-
ren Anstrengungen zu unterstützen, ihre Kapazitäten für die Bewältigung der Auswirkungen 
internationaler Übereinkünfte auf ihre jeweiligen Entwicklungsstrategien zu stärken; 

 16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung unter dem Tagesordnungspunkt „Globalisierung und Interdependenz“ einen Be-
richt zum Thema „Auswirkungen der Globalisierung auf die international vereinbarten 
Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele“ vorzulegen; 

 17. beschließt, den Unterpunkt „Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förde-
rung der Entwicklung im Kontext der Globalisierung und der Interdependenz“ unter dem 
Punkt „Globalisierung und Interdependenz“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen. 

78. Plenarsitzung 
19. Dezember 2007 


